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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 juin 19381

1111. Verhandlungen mit Deutschland

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 24. Juni 1938

Über die Verhandlungen mit Deutschland betr. den Verrechnungsverkehr 
berichtet das Volkswirtschaftsdepartement folgendes:

1. In unserem letzten Bericht vom 6. crt. i/S. Verhandlungen mit Deutsch
land geben wir der Hoffnung Ausdruck, dass in der Frage der Reichsbank
quote (17%) auch deutscherseits noch nicht das letzte Wort gesprochen sei.

Gestern ist nun die endgültige deutsche A ntw ort2 bei uns eingegangen, aus 
der wir mit Bedauern entnehmen müssen, dass nur noch ganz wenig Aussicht 
besteht, dass Deutschland unserem Begehren auf Ermässigung der genannten 
Reichsbankquote Rechnung zu tragen gewillt ist.

2. Wir haben in der Zwischenzeit die ganze Angelegenheit mit den wichtig
sten am Verrechnungsverkehr mit Deutschland interessierten Wirtschafts
kreisen und der Finanzdelegation des Bundesrates eingehend erörtert. Ganz 
überwiegend kam die Meinung zum Ausdruck, dass möglichst rasch mit 
Deutschland wiederum Fühlung genommen und versucht werden sollte, doch 
noch etwas mehr als bisher zugestanden (200000-300000 Fr. per Monat) von 
der Reichsbankquote zurückzuerhalten. Wir halten es daher für richtig, dass 
die Verhandlungen anfangs der nächsten Woche in Berlin fortgesetzt werden 
mit dem Ziel, doch noch in letzter Stunde einen vertragslosen Zustand mit 
Deutschland zu vermeiden zu suchen. Mit dieser Mission soll vorerst eine 
kleinere Delegation betraut werden, bestehend aus den Herren Dr. J. Hotz, 
Direktor der Handelsabteilung, als Verhandlungsleiter, Prof. Keller, General
direktor Jöhr und Dr. Hornberger vom «Vorort». Sobald die Lage weitgehend 
geklärt ist und eine Einigung möglich erscheint, kann die Delegation ergänzt 
werden durch die Herren Nationalbankdirektor Schwab, Generaldirektor 
Dr. Vieli, Generaldirektor Dr. König (Schweiz. Lebensversicherungs- und Ren
tenanstalt) und Direktor Hunziker vom Schweiz. Fremdenverkehrsverband.

3. Wir haben uns Rechenschaft geben müssen, dass es sehr schwierig wäre, 
im jetzigen Moment, besonders wegen den wenig überblickbaren Verhältnissen 
gegenüber Österreich und wegen dem äusserst tiefen Stand der Clearingeinzah
lungen in Zürich, einen Vertrag auf längere Dauer, etwa für 1 bis 1XU Jahr, 
wie es besonders von der Hotellerie, aber auch vom Bauernverband und den 
Finanzinteressenten gewünscht wird, abzuschliessen.

Wir sehen aber eine Überbrückungslösung in einer Verlängerung des bis-

1. Etaient absents: G. Motta, M. Pilet-Golaz.
2. Reproduite en annexe.
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herigen Abkom m ens -  mit den im letzten Bericht geschilderten Änderungen 
betreffend Reiseverkehr und Kapitalinteressen -  um nur ein halbes Jahr bis 
Ende 1938. Die Mittel zur Deckung der bis dahin voraussichtlich entstehenden 
Ausfälle für den W arenverkehr können nach unserer Auffassung ohne wesent
liche Beeinträchtigung anderer Gruppen gefunden werden. Wir schätzen das 
Manco für die Aufrechterhaltung der bisherigen Wertgrenzen von 77 % für den 
W arenverkehr bis Ende des Jahres auf 18 Millionen Fr. (3 Mill. per Monat). 
Lassen wir die Rückstände im Waren- und Nebenkostenverkehr auf 30 Mill. 
Fr. ansteigen, so haben wir gegenüber dem jetzigen Stand noch eine Marge von 
ca. 8 -9  Mill. Fr., sodass sich der zu deckende Betrag auf  ca. 9-10 Mill. Fr. 
beläuft. Dieser müsste dadurch gedeckt werden, dass etwa 3-4  Mill. Fr. vom 
Überschuss im Transferkonto auf  das W arenkonto übertragen würden. Für 
dieses Übergangsregime hoffen wir zu Lasten des freien Kontos der Deutschen 
Reichsbank doch denjenigen Betrag zur Abdeckung des zu erwartenden Defi
zits zu erhalten, der von der Reichsbankquote frei geworden ist, nämlich min
destens 1 Mill. Fr. im Monatsdurchschnitt. A uf diese Weise wäre das W aren
defizit bis Ende 1938, dem voraussichtlichen Übergang Österreichs auch in 
wirtschaftlicher Beziehung ins Grossdeutschland, gedeckt. Sollte obige 1 Mill. 
Fr. per M onat nicht oder doch nicht ganz erreicht werden können, so wäre die 
fehlende Summe durch eine gewisse Erhöhung der Rückstände über 30 Mill. 
Fr. hinaus und durch eine weitere Heranziehung des Transferkontos zu 
beschaffen.

Sollten die Deutschen aber für eine solche, au f  sechs M onate befristete Über
gangslösung nicht eintreten, so könnte schliesslich eine Regelung für ein Jahr, 
bezw. bis 30. September 1939 getroffen werden, aber mit der Möglichkeit einer 
früheren Kündigung, wenn eben die Mittel zur Aufrechterhaltung des bisheri
gen W arenverkehrs nicht m ehr ausreichen sollten. Es käme für diesen Fall eine 
Klausel etwa folgenden Inhalts in Frage:

«W enn die Rückstände trotz der erwähnten Überträge den Betrag von 
35 Mill. Fr. übersteigen, so ist jeder Teil befugt, Verhandlungen über eine 
neue Regelung des Zahlungsverkehrs zu verlangen. Die Verhandlungen 
sind spätestens binnen 14 Tagen nach Stellung des Antrages aufzunehmen. 
Führen sie binnen 30 Tagen, vom Tage ihrer Aufnahm e an gerechnet, zu 
keiner Verständigung, so ist jeder Teil berechtigt, das Abkommen mit einer 
Frist von 30 Tagen auf das Ende eines Kalendervierteljahres zu kündigen. »

4 . Wir hoffen, dass, wenn die Deutschen nicht von allen guten Geistern ver
lassen sind, obige Überbrückungslösung möglich sein sollte und uns dann 
gestatten würde, die Verhältnisse weiter zu verfolgen und insbesondere bezüg
lich Österreich wie auch der allgemeinen Entwicklung der Einzahlungen bei der 
Verrechnungskasse in Zürich in einigen M onaten klarer zu sehen.

Nun drängt die Zeit und wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass die 
Deutschen einen völlig intransigenten S tandpunkt einnehmen und eine länger 
dauernde Regelung von min. 1 Jahr, selbst auf die Gefahr eines vertragslosen 
Zustandes, im Sinne der vorgelegten deutschen Entwürfe durchzudrücken ent
schlossen sind. Für diesen sehr bedauerlichen Fall sollte sich der Bundesrat 
schon jetzt grundsätzlich schlüssig werden, welche Gruppe für den zu erwar
tenden Ausfall von 3-4  Mill. Fr. monatlich aufzukom men hat (Waren-,
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Finanz-, Reiseverkehr). Je nach dem Verlauf der Verhandlungen wären dann 
der Delegation -  nach telephonischer Kenntnisnahme auch der deutschen Stel
lung -  entsprechende Instruktionen zu erteilen».

Gestützt auf diese Ausführungen wird antragsgemäss beschlossen, der Dele
gation entsprechende Instruktionen zu erteilen.

Protokollauszug streng vertraulich zur Kenntnis an das Eidg. Volkswirt
schaftsdepartement (Vorsteher, Sekretariat, Handel & Expl.), an das Eidg. 
Politische Departement, an das Finanz- und Zolldepartement (Oberzolldirek
tion).

A N N E X E
E 2001 (D) 1/248

Le Conseiller de Légation à la Légation d ’Allemagne à Berne, H .S. von Bibra, 
au C hef du Département de l ’Economie publique, H. Obrecht3

Copie
L  Bern, 23. Juni 1938

Im Aufträge meiner Regierung beehre ich mich, zu der am Schluss Ihres Briefes vom 8. ds. 
M ts.4 ausgedrückten und auch von dem Führer der Schweizerischen Delegation, Herrn Direktor 
Hotz, in dem Brief an Herrn Gesandten Hemmen unterstrichenen H offnung, dass auf der G rund
lage der schweizerischen Aufzeichnung vom 4. Juni 1938 4 eine Verständigung möglich sei, Ihnen, 
Herr Bundesrat, folgendes mitzuteilen:

Die schweizerischen Vorschläge bedeuteten eine grundlegende Änderung des Systems des 
deutsch-schweizerischen Verrechnungsabkommens, indem sie künftig die Einsetzung der freien 
Devisenspitze, ganz oder teilweise, für die Ausfälle an Gutschriften aus der deutschen und der 
österreichischen Ausfuhr fordern. Wie der deutsche Delegationsführer der schweizerischen Dele
gation in der letzten Vollsitzung bereits definitiv erklärt hat, kann die Deutsche Regierung auch 
nach abermaliger Überprüfung der Lage diese Vorschläge unter keinen Umständen annehmen. 
Dagegen ist die Deutsche Delegation nach wie vor bereit, a u f  der Grundlage der von ihr überreich
ten Entwürfe abzuschliessen. Kann sich, was die Deutsche Regierung lebhaft bedauern würde, die 
Schweizerische Regierung zu einer Annahme der deutschen Vorschläge nicht verstehen, so muss 
mit A blauf des Monats Juni 1938 mit einer Beendigung des deutsch-schweizerischen Verrech
nungsabkommens mit allen ihren Folgen gerechnet werden.

3. Remarque manuscrite de M otta  en tête du document: Affaires étrangères. M. Obrecht m ’a 
déclaré ce matin qu’il a envoyé M. Hotz tout de suite à Berlin. 24.6.38. M otta.
4. N on reproduites.
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